
Ausschlusskriterien (Bereich Siedlung, Landschaftsbild)
Besonders bedeutsame oder weithin einsehbare Landschaftsteile

Sonstige bebaute Flächen (Gewerbegebiete, Ver- und
Entsorgungsanlagen, Einzelgebäude im Außenbereich, Grünanlagen)

Wohn-, Dorf- und Mischgebiete sowie Einzelgebäude mit
Wohnnutzung

Flächen, auf denen die Errichtung einer
Freiflächenphotovotaikanlage nicht möglich ist

Sonstige bebaute Flächen (Sondergebiet PV-Anlage)

"Respektabstand" von 200 m zu Wohn-, Dorf- und Mischgebieten

Legende

Karte 1 Tabuflächen Siedlung und Landschaftsbild

Bahnfläche

Einzelgebäude mit Wohnnutzung (Egenburg und Sellenberger Hof)

Sonstiges
Grenze des Gemeindegebietes
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